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Abstract 

Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) ist ein regionales 

Verteidigungsbündnis ehemaliger Sowjetrepubliken unter der Führung Russlands. Im 

Jahr 2002 gegründet, beruht sie auf dem bereits 1992 unterzeichneten Vertrag über 

kollektive Sicherheit (VKS). 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit dem Jahr 2022 stellt die OVKS vor 

grundlegende Herausforderungen. Die russische Invasion war jedoch nicht der 

alleinige Auslöser für Spannungen innerhalb der Organisation, sondern verstärkte 

lediglich bereits bestehende Konflikte. Sie resultieren zu einem Großteil aus dem 

Machtgefälle zwischen Russland und den übrigen Mitgliedstaaten sowie der 

weitgehenden Inaktivität der Organisation.  

Das vorliegende Dossier liefert einen Überblick über die OVKS. Zu Beginn werden die 

Geschichte, Ziele und Prinzipien sowie die internen Strukturen der Organisation 

dargelegt. Nachfolgend werden die dominante Rolle Russlands innerhalb der OVKS 

sowie die Rolle der Organisation in aktuellen Konflikten beschrieben. 

  

Weitere Dossiers aus dem Bereich EU & Internationales finden Sie unter: 

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/  

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/
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O V K S  a u f  e i n e n  B l i c k  

OVKS auf einen Blick 

Name 
Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) / 

Организация Договора о коллективной безопасности  

Gründung 7. Oktober 2002  

Sitz Moskau (Russische Föderation) 

Mitgliedstaaten 

Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, die Russische Föderation und 

Tadschikistan 

Armenien hat seine Mitgliedschaft seit Februar 2024 ruhend 

gestellt. 

Beobachterstatus Serbien und die Russisch-Belarussische Union1 

Generalsekretär 
Ïmanğhali Nūrğаliūly Таsmаğаmbеtоv (Kasachstan) 

seit 1. Jänner 2023 

Website https://en.odkb-csto.org/  

E i n l e i t u n g   

Dieses Dossier widmet sich der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit 

(OVKS). Die Organisation wird derzeit von Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, der 

Russischen Föderation und Tadschikistan gebildet.2 Armenien hat am 

24. Februar 2024 seine Mitgliedschaft ruhend gestellt, ist jedoch formal weiterhin ein 

Mitgliedstaat.3 Im Folgenden wird auf die Historie, die Ziele und Prinzipien sowie die 

zentralen Strukturen der OVKS eingegangen. Im Anschluss werden die Rolle 

Russlands innerhalb der Organisation sowie deren Funktionsweise anhand von vier 

Beispielen exemplarisch dargestellt. 

https://en.odkb-csto.org/
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Z e n t r a l e  h i s t o r i s c h e  D a t e n  

Vertrag  über  kol lekt ive Sicherheit  

Die OVKS geht auf den Vertrag über kollektive Sicherheit zurück, der am 

15. Mai 1992 in Taschkent (Usbekistan) von den Staatsoberhäuptern Armeniens, 

Kasachstans, Kirgisistans, der Russischen Föderation, Tadschikistans und Usbekistans 

unterzeichnet wurde. Die Initiierung des Vertrags beruht u a. auf zwei Themen: Zum 

einen sollte ein potenzielles Sicherheitsvakuum im postsowjetischen Raum vermieden 

werden und zum anderen wollte die Russische Föderation damit ihre 

Hegemonialstellung in der Region beibehalten.4 Zentraler Artikel des Vertrags ist 

Artikel 45, der eine gegenseitige Beistandspflicht – ähnlich des Artikel 5 des NATO-

Vertrages – etabliert. 1993 traten Aserbaidschan, Belarus und Georgien dem Vertrag 

bei. Dieser trat am 20. April 1994 in Kraft und wurde zuerst für einen Zeitraum von 

fünf Jahren abgeschlossen. Im Jahr 1999 unterzeichneten Armenien, Belarus, 

Kasachstan, Kirgisistan, die Russische Föderation und Tadschikistan ein Protokoll über 

die Verlängerung des Vertrags über kollektive Sicherheit. In diesem war ein 

automatisches Verfahren zur Verlängerung des Vertrags eingeführt worden. 

Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan nahmen an der Verlängerung des Vertrags 

nicht mehr teil. Bis 2002 hatte der Vertrag den Charakter eines regionalen 

Abkommens zur Zusammenarbeit und Verständigung im militärisch-politischen 

Bereich.6  

Organisat ion des Vertrags über  kol lekt ive Sicherheit  

Am 14. Mai 2002 beschlossen die teilnehmenden Staaten Armenien, Belarus, 

Kasachstan, Kirgisistan, die Russische Föderation und Tadschikistan in Moskau, dem 

Vertrag über kollektive Sicherheit den Status einer internationalen Organisation zu 

verleihen. Dies geschah im Rahmen des Gipfels der Gemeinschaft Unabhängiger 

Staaten (GUS)7 am 7. Oktober 2002 in Chişinău (Moldau) durch die Verabschiedung 

der Charta der OVKS. Im Jahr 2004 erhielt die Organisation Beobachterstatus in der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN).8 
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Z i e l e  u n d  P r i n z i p i e n  

Kapitel II (Artikel 3 bis 6) der Charta der OVKS nennt als Ziele der Organisation die 

Stärkung des Friedens, der internationalen und regionalen Sicherheit und Stabilität 

sowie den Schutz der Unabhängigkeit, der territorialen Integrität und der Souveränität 

der Mitgliedstaaten auf kollektiver Grundlage, wobei zur Erreichung dieser Ziele 

politische Mittel zu bevorzugen sind.9 

 

Abbildung 1: OVKS-Mitglieder, eigene Darstellung Parlamentsdirektion. 

Die Mitgliedstaaten einigten sich in der Gründungscharta auf folgende Grundsätze: 

strikte Achtung der Unabhängigkeit der Mitglieder; Freiwilligkeit der Teilnahme an der 

Organisation; gleiche Rechte und Pflichten sowie Nichteinmischung in 

Angelegenheiten, die in die nationale Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen. 

Außerdem soll die Organisation mit Drittstaaten zusammenarbeiten, Kontakt mit 

internationalen Organisationen, die im Bereich der Sicherheit tätig sind, halten und 

keine Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten aus anderen völkerrechtlichen 

Verträgen berühren. Die Organisation verpflichtet sich ferner zur Förderung der 

Bildung einer gerechten und demokratischen Weltordnung, die auf den Grundsätzen 

des Völkerrechts beruht.10  
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S t r u k t u r  

Rat  für  kol lekt ive Sicherheit   

Der Rat für kollektive Sicherheit ist gem. Art. 13 der Charta der OVKS das höchste 

Gremium der Organisation und besteht aus den Staatsoberhäuptern der 

Mitgliedstaaten.11 Der Rat befasst sich mit grundlegenden Fragen der Tätigkeit der 

Organisation und koordiniert die gemeinsamen Aktivitäten der Mitgliedstaaten zur 

Erreichung ihrer Ziele. In der Zeit zwischen den Tagungen des Rates für kollektive 

Sicherheit ist der Ständige Rat für die Koordinierung und Umsetzung der gefassten 

Beschlüsse zuständig.12 Der Vorsitz des Rates für kollektive Sicherheit rotiert jährlich, 

im Jahr 2025 hat Kirgisistan den Vorsitz inne.13 

Weitere zentra le  Organe 

Die weiteren zentralen Organe sind der Rat der Außenminister:innen für den Bereich 

der Außenpolitik, der Rat der Verteidigungsminister:innen für Verteidigungsfragen 

und das Komitee der Sekretär:innen des Sicherheitsrates, das sich koordinierenden 

Aufgaben widmet.14  

Ständige Arbeitsorgane der  OVKS 

Neben dem Ständigen Rat bilden sich die ständigen Arbeitsorgane der OVKS aus 

der:dem Generalsekretär:in, dem Sekretariat, der Zwischenstaatlichen Kommission für 

militärisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem militärischen Stab sowie den 

sogenannten Sozialstrukturen der OVKS. 

Die:Der Generalsekretär:in ist die höchste Verwaltungsbeamtin bzw. der höchste 

Verwaltungsbeamte der Organisation. Diese:r wird für jeweils drei Jahre vom Rat für 

kollektive Sicherheit, dem obersten Entscheidungsorgan der OVKS, bestimmt. Seit 

dem 1. Jänner 2023 bekleidet der ehemalige kasachische Premierminister 

Ïmanğhali Nūrğаliūly Таsmаğаmbеtоv dieses Amt.15  

Das Sekretariat, dessen Sitz sich im Amtssitz der Organisation in Moskau befindet, 
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unterstützt die:den Geneneralsekretär:in. Die Mitarbeiter:innen des Sekretariats 

werden durch die Mitgliedstaaten gemäß ihrer jeweiligen Finanzbeiträge gestellt.16  

Die Zwischenstaatliche Kommission für militärisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit 

prüft und entwickelt Empfehlungen zur Gewährleistung der multilateralen militärisch-

wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dazu gehört unter anderem die Zusammenarbeit 

bei der Entwicklung, Herstellung und Modernisierung militärischer Güter. Die 

Sitzungen der Kommission für militärisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit finden nach 

Bedarf, jedoch mindestens zweimal jährlich statt.17  

Der Gemeinsame Militärstab der OVKS hat sein Hauptquartier am Amtssitz der 

Organisation. Die wichtigsten Aufgaben des Stabs sind die Entwicklung 

konzeptioneller Grundlagen für die Bildung eines kollektiven Sicherheitssystems, die 

Ausarbeitung von Vorschlägen für die Funktionsweise und den Einsatz der Truppen 

(kollektiven Streitkräfte) sowie die Planung der gemeinsamen Ausbildung für die 

OVKS-Führungskräfte.18 Chef des Stabs ist seit November 2023 der russische 

Generaloberst Andrei Nikolajewitsch Serdjukow.19 

Par lamentar ische Versammlung  

Die Parlamentarische Versammlung der OVKS (OVKS-PV) wurde im November 2006 

begründet.20,21 Sie setzt sich aus den parlamentarischen Delegationen der OVKS-

Mitgliedstaaten zusammen, deren Größe von den Parlamenten bzw. den 

Parlamentskammern der jeweiligen Mitgliedstaaten bestimmt wird. Im 

Dezember 2010 wurde die Versammlung in die Charta der OVKS als Organ der 

interparlamentarischen Zusammenarbeit aufgenommen.  

Der Vorsitz der Parlamentarischen Versammlung der OVKS wird von den Mitgliedern 

der Versammlung gewählt.22 Seit dem 24. November 2016 bekleidet 

Wjatscheslaw Wiktorowitsch Wolodin23 (Vorsitzender der Staatsduma der Föderalen 

Versammlung Russlands) dieses Amt. Der Vorsitzende organisiert gemeinsam mit dem 

Rat der OVKS-PV, der sich aus den Präsident:innen bzw. Vorsitzenden der Parlamente 

bzw. Parlamentskammern der Mitgliedstaaten der OVKS zusammensetzt, die 
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Aktivitäten der Versammlung. Sowohl der Rat der OVKS-PV als auch die gesamte 

Parlamentarische Versammlung werden von einem Sekretariat (mit Sitz in Sankt 

Petersburg) unterstützt. An der Arbeit und den öffentlichen Sitzungen der 

Versammlung können auch Beobachter:innen24,25 teilnehmen. 

Die OVKS-PV erörtert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 

erarbeitet Empfehlungen, die an den Kollektiven Sicherheitsrat, andere OVKS-

Gremien und nationale Parlamente übermittelt werden. Die Versammlung 

verabschiedet dabei v. a. sogenannte Mustergesetze zur Regelung von 

Rechtsbeziehungen26 und erarbeitet Empfehlungen zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der OVKS-Mitgliedstaaten untereinander. Auch internationale 

Verträge, die von den Staaten im Rahmen der OVKS geschlossen wurden, werden 

geprüft.27 Die OVKS-PV beobachtet überdies die militärische und politische Lage in 

den OVKS-Regionen28 sowie gemeinsame Übungen der kollektiven schnellen 

Einsatzkräfte (Militär) der OVKS. Vertreter:innen der Versammlung nehmen auf 

Einladung der OVKS-Mitgliedstaaten auch an der Beobachtung von Wahlen29 in den 

Mitgliedstaaten teil.  

Schließlich kooperiert die OVKS-PV mit internationalen parlamentarischen und 

anderen Organisationen. Dazu zählen die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), die 

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz (IKRK), die Internationale Organisation für Migration (IOM), die 

Interparlamentarische Union (IPU), die Organisation für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit 

(SOZ) oder die Vereinten Nationen.30 Die Treffen der Parlamentarischen 

Versammlung finden mindestens einmal jährlich in Sankt Petersburg oder in den 

Hauptstädten der Mitgliedstaaten statt.  

D i e  R o l l e  R u s s l a n d s  i n  d e r  O V K S  

Russland dominiert die OVKS sowohl militärisch als auch politisch. Auf militärischer 

Seite ist dies der Tatsache geschuldet, dass Russlands Militär die mit Abstand größte 

und modernste Streitkraft aller Mitgliedstaaten ist.31 Darüber hinaus bemüht sich 
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Russland, seinen Einfluss durch Strukturreformen innerhalb der Organisation zu 

institutionalisieren. Ein Beispiel dafür ist die geplante Schaffung des sogenannten 

Kommandos der Formationen, das die Befehlsgewalt über die OVKS-Truppen 

während ihres Einsatzes in einem Mitgliedstaat übernehmen wird. Es wird vermutet, 

dass dieses Kommando von Russland dominiert sein wird.32  

Die politische Dominanz der Russischen Föderation hängt u. a. auch mit den engen 

Wirtschaftsbeziehungen Russlands zu den zentralasiatischen Staaten33 zusammen. 

Dabei spielen vor allem Rücküberweisungen durch Arbeitsmigrant:innen aus der 

Russischen Föderation in ihre Herkunftsländer eine große Rolle. Nach Angaben der 

Internationalen Organisation für Migration (IOM) arbeiteten 2023 beispielsweise rund 

627.000 Arbeitnehmer:innen aus Tadschikistan und 650.000 aus Kirgisistan in der 

Russischen Föderation.34, 35 Die Rücküberweisungen, die vor allem aus Russland 

stammen, machten im Jahr 2023 rund 38 % des Bruttoinlandsprodukts Tadschikistans 

und rund 19 % des kirgisischen Bruttoinlandsprodukts aus.36,37 Das Amt der Vereinten 

Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten gibt eine Zahl von rund 

4 Mio. Arbeitnehmer:innen aus Zentralasien, die in Russland arbeiten, an. Davon 

kämen – anders als bei den russischen Angaben – nur etwa 1 Mio. aus Tadschikistan, 

eine ähnliche Anzahl aus Kirgisistan, etwa 2 Mio. aus Usbekistan sowie 200.000 aus 

Kasachstan.38  

Einen weiteren verbindenden Faktor stellen die Regierungssysteme der meisten 

Mitgliedstaaten der OVKS dar, welche in internationalen Indizes als autoritär39 

eingestuft werden. Russland stellt für diese einerseits ein Leitbild dar und bietet 

andererseits durch die OVKS ein Instrument zur Sicherung der Regierungssysteme 

ihrer Mitgliedstaaten (siehe unten „Unruhen in Kasachstan 2022“), solange diese sich 

nicht gegen die Interessen Russlands stellen.40 Durch das aggressive Vorgehen 

Russlands gegenüber der Ukraine kamen zuletzt Sorgen der zentralasiatischen 

Mitglieder vor der Übermacht Russlands erneut zutage.41 

Die dominante Position Russlands bestimmt das Handeln der Organisation.42 Mit 

dieser vorrangigen Stellung Russlands begründete Georgien 1999 seinen Ausstieg aus 
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dem Vertrag. Georgien sah seine Interessen durch Russland eher bedroht als 

geschützt. Auch Aserbaidschan und Usbekistan verließen die Gemeinschaft aus 

ähnlichen Gründen.43 Zur Geschichte und Entwicklung der zentralasiatischen Staaten 

wurde 2025 ein umfassendes Dossier erstellt (siehe dazu das Dossier Zentralasien der 

Parlamentsdirektion)44. In der Folge werden einige rezente Anwendungsfälle erläutert, 

die die Funktionalität bzw. Dysfunktionalität der OVKS darstellen sollen. 

R e z e n t e  A n w e n d u n g s f ä l l e  

Unruhen in  Kasachstan 2022 

Ein Beispiel für Kohärenz und Funktionalität der OVKS bilden die Unruhen in 

Kasachstan im Jänner 2022. Bereits schwelende Unzufriedenheit in der Bevölkerung 

(ausgelöst v. a. durch schwierige wirtschaftliche Verhältnisse und weit verbreitete 

Korruption) führte durch einen starken Anstieg der Flüssiggaspreise zum 

Jahreswechsel 2021/2022 zu Protesten, die sich sehr schnell über das gesamte Land 

ausbreiteten. Bereits am 4. Jänner 2022 kam es auch in der Wirtschaftsmetropole 

Almaty zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und 

Demonstrierenden. Tausende Menschen wurden verhaftet, darunter auch 

Journalist:innen, die über die Ereignisse berichten wollten. Staatspräsident Qassym-

Schomart Toqajew verhängte den Ausnahmezustand über Teile des Landes. Almaty 

wurde in der Folge zum Zentrum der Proteste. Die kasachische Regierung setzte das 

Militär zur Bekämpfung der Proteste ein.45  

Am 5. Jänner blockierte Kasachstan die Internetverbindungen im Land, die Grenzen 

wurden für die Einreise von Ausländer:innen geschlossen. In Almaty war zudem das 

Mobilfunknetz weitgehend unterbrochen. Die Regierung unter Premierminister 

Asqar Mamin trat am 5. Jänner geschlossen zurück.46 Am Abend des gleichen Tages 

erklärte der armenische Präsident Nikol Paschinjan, dass die OVKS – in der Armenien 

2022 den Vorsitz führte – auf Bitte von Staatspräsident Toqajew Soldat:innen nach 

Kasachstan entsenden werde. Nach offiziellen Angaben umfasste das entsandte 

Truppenkontingent etwa 3.600 Soldat:innen, den Großteil davon stellte Russland. Die 

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/Zentralasien/
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Truppen wurden im Rahmen der Friedenssicherungstruppen der OVKS laut offiziellen 

Angaben vor allem zur Sicherung systemrelevanter Infrastruktur (Militär- und 

Staatseinrichtungen) eingesetzt.47 Am 7. Jänner verkündete Toqajew, dass er den 

nationalen kasachischen Einsatzkräften einen Schießbefehl gegen die 

Demonstrierenden erteilt habe. 48 Durch den Einsatz von Gewalt konnten die Proteste 

schnell beendet werden. Bereits am 13. Jänner leitete die OVKS den schrittweisen 

Abzug der entsandten Truppen ein. Am 19. Jänner verließen die letzten Truppen das 

Land und Kasachstan verkündete das Ende des Ausnahmezustands. Nach offiziellen 

Angaben wurden bei den Protesten 225 Menschen getötet. 4.300 Menschen sollen 

laut Staatsanwaltschaft verletzt worden sein. Die Dunkelziffer dürfte jedoch 

beträchtlich höher liegen.49  

Der Einsatz der Truppen der OVKS war der erste dieser Art und konnte die Interessen 

der Regierung Kasachstans effektiv durchsetzen. Die OVKS bewies erstmals abseits 

der Durchführung von Übungen ihre Funktionalität.50 Dass diese jedoch fundamental 

von der Russischen Föderation abhängt, zeigen drei andere rezente Konflikte, in die 

Mitglieder der OVKS involviert waren und sind.  

Der  Bergkarabachkonf l ikt  

Der Streit um das Gebiet Bergkarabach ist ein ethno-territorialer Konflikt51 zwischen 

Armenien und Aserbaidschan. Die Ursprünge der Auseinandersetzung um die 

gebirgige Region mit einer Fläche von rund 4.400 km2 – etwas größer als das 

Burgenland – reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. Nach dem Zerfall der 

Sowjetunion und der wiedererlangten Unabhängigkeit der beiden Staaten kam es zur 

Eskalation.52 Armenien konnte in einem Krieg zwischen 1992 und 1994 Bergkarabach 

und weitere Teile Aserbaidschans besetzen.53 Dabei kamen mehrere Zehntausend 

Menschen zu Tode und es folgten große Flucht- und Vertreibungswellen. Das 

Waffenstillstandsabkommen von Mai 1994 beendete die Kampfhandlungen, es kam 

aber lange Zeit zu keinen Friedensverhandlungen. Aserbaidschan bestand auf die 

Rückgabe Bergkarabachs und Armenien auf dessen Unabhängigkeit von 

Aserbaidschan. Regelmäßig versuchte die OSZE54 zwischen Armenien und 
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Aserbaidschan zu vermitteln. Als es am 4. März 2008 zu schweren 

Auseinandersetzungen an der Waffenstillstandslinie kam, begann ein 

Verhandlungsprozess zur friedlichen Beilegung des Konflikts unter der Vermittlung 

Russlands. Dieser wurde jedoch Mitte 2011 nach mangelnden Fortschritten wieder 

ausgesetzt.55 In der Folge rüsteten beide Seiten militärisch auf. Während Armenien 

eng mit Russland zusammenarbeitete und dabei auch Teil der OVKS war, setzte das 

turksprachige Aserbaidschan auf seine engen Beziehungen mit der Türkei.56 Lange 

Zeit war Armenien der aserbaidschanischen Seite militärisch deutlich überlegen. Dies 

begründet sich vor allem durch die Unterstützung Russlands in Form von 

Waffenlieferungen, einer Stationierung russischer Streitkräfte auf armenischem 

Territorium sowie der gemeinsamen Mitgliedschaft in der OVKS. Die steigenden 

Einnahmen aus dem Export von Erdgas und Erdöl ermöglichten es Aserbaidschan, 

aufzurüsten und das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Staaten zu drehen.57 

Dies führte zu einem neuerlichen Ausbruch des Konflikts. Im September 2020 kam es 

zu weitreichenden Kampfhandlungen, die schließlich in einen 44 Tage andauernden 

Krieg mündeten, der mehr als 6.000 Opfer forderte.58 Dabei eroberte Aserbaidschan 

rund ein Drittel der umstrittenen Region. Armenien rief die OVKS um Hilfe an und 

verlangte eine Aktivierung des Art. 4 des OVKS-Vertrags.59 Russland und die OVKS 

stellten jedoch klar, dass bei kriegerischen Konflikten im Umfeld Bergkarabachs keine 

militärische Einmischung in einem Territorium zu erwarten sei, das völkerrechtlich zu 

Aserbaidschan gehört.60 Nur direkte Angriffe auf das international anerkannte 

Territorium Armeniens würden die Bündnisklausel auslösen. Russland vermittelte in 

der Folge ein Neunpunkteübereinkommen zwischen Armenien und Aserbaidschan, 

das am 9. November 2020 die Kriegshandlungen beendete. Das Abkommen sah u. a. 

vor, dass Armenien sich aus den besetzten aserbaidschanischen Gebieten 

zurückziehen musste und Russland Truppen an der Grenze zwischen den beiden 

Staaten stationiert, um die Einhaltung das Abkommens zu überwachen.61 

Armenien konnte die Argumentation der OVKS nicht nachvollziehen und wurde durch 

die Inaktivität des Bündnisses schwer enttäuscht. Da sich Armenien seitdem nicht 

mehr auf russische Sicherheitsgarantien verlassen möchte, musste das Land neue 



 Dienst 6 – EU & Internationales 

14 

Verbündete finden. Anfang 2022 fanden mehrere Treffen (in Moskau und ab 

Februar 2022 in Wien) zwischen Sondergesandten Armeniens und der Türkei statt, 

um die schwer belasteten Beziehungen62 zwischen Jerewan und Ankara zu 

normalisieren.63 Diese Annäherung schritt seither kontinuierlich voran und erreichte 

mit dem Besuch von Ministerpräsident Paschinjan,  in der Türkei am 20. Juni 2025, 

dem ersten Staatsbesuch eines armenischen Regierungschefs in der Türkei, seinen 

vorläufigen Höhepunkt.64 

Am 13. und 14. September 2022 kam es zu erneuten Kampfhandlungen größeren 

Ausmaßes zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen. Nach zwei 

Tagen schwerer Kämpfe konnte eine Waffenruhe erreicht werden.65  

Aserbaidschanische Truppen drangen bei diesen Gefechten auf armenisches Gebiet 

vor, dies stellte eine schwierige Situation für die OVKS dar. Armenien reagierte auf die 

Kämpfe auf armenischem Gebiet, indem es wie bereits 2020 die OVKS anrief und um 

Beistand bat.66 Die Organisation konnte sich lediglich zur Entsendung einer 

Beobachtungsmission nach Armenien entschließen. Armenien lehnte diese Mission 

jedoch ab und begründete dies mit der fehlenden Verurteilung der 

aserbaidschanischen Offensive durch die Mitgliedstaaten der OVKS.67  

Im September 2023 flammte der Konflikt zwischen den beiden Staaten neuerlich auf 

und Aserbaidschan eroberte – trotz der in der Region stationierten russischen 

Truppen – die Region Bergkarabach. Bei den Kämpfen zwischen der 

aserbaidschanischen Armee und lokalen Milizen der Region Bergkarabach kam es zu 

mindestens 200 Todesopfern.68 Aserbaidschan eroberte die umkämpfte Region 

vollständig und es kam zur Vertreibung von rund 100.000 ethnischen 

Armenier:innen.69 Als Reaktion auf die ausbleibende Unterstützung durch die OVKS 

entschied die armenische Regierung im Februar 2024, die Mitgliedschaft des Landes 

in der Organisation ruhend zu stellen.  

In Folge begann ein schrittweiser Friedensprozess zwischen Armenien und 

Aserbaidschan. Am 13. März 2025 gaben sowohl Armenien als auch Aserbaidschan 

bekannt, sich auf eine gemeinsame Vertragsfassung für ein Friedensabkommen 



 Dienst 6 – EU & Internationales 

15 

geeinigt zu haben,70 jedoch wurde dieses Dokument bisher nicht unterschrieben.  

Russischer  Angrif fskr ieg  auf  die Ukraine 

Die russische Invasion der Ukraine 2022 hatte für die OVKS maßgebliche Folgen. 

Existierende Risse im Zusammenhalt der Organisation wurden in diesem 

Zusammenhang noch deutlicher. So vermeiden die einzelnen Mitgliedstaaten mit der 

Ausnahme von Belarus eine eindeutige Positionierung zum russischen Angriffskrieg. 

Während die Unterstützung auf politischer Ebene ausbleibt, verstärken sich die 

wirtschaftlichen Verbindungen der einzelnen Mitgliedstaaten mit Russland, u. a. durch 

steigende Exportvolumen seit Kriegsbeginn.  

Der schwindende Zusammenhalt der OVKS zeigt sich im Zuge des russischen 

Angriffskrieges auf mehreren Ebenen. Der fehlende politische Wille der Mitglieder, 

Russlands Krieg zu unterstützen, spiegelt sich in ihrem Abstimmungsverhalten in den 

Vereinten Nationen wider. So enthalten sich Armenien, Kasachstan (mit einer 

Ausnahme im Jahr 2022), Kirgisistan und Tadschikistan in Abstimmungen über 

Resolutionen mit Ukrainebezug, einzig Belarus stimmt mit Russland.71  

In militärischer Hinsicht griff Russland seit seinem Angriff auf die Ukraine nicht auf die 

Unterstützung durch die OVKS zurück. Ein Beispiel dafür ist die ukrainische Offensive 

in der Region Kursk im August 2024. Nach dem Vormarsch ukrainischer Truppen auf 

russisches Territorium argumentierten politische Beobachter:innen, dass Moskau die 

Möglichkeit für die Einberufung der Beistandspflicht72 der OVKS gehabt hätte. Jedoch 

nutzte Russland diese Option im Zuge der Offensive in Kursk im Bewusstsein dessen 

nicht, dass die Mitglieder der OVKS kein Interesse an einer militärischen Intervention 

an der Seite Russlands haben.73 Neben ausbleibender Unterstützung kommt es auch 

zu kritischen Äußerungen mancher Mitgliedstaaten hinsichtlich Russlands Vorgehen in 

der Ukraine. So verweigerte im Juni 2022 der kasachische Präsident Qassym-

Schomart Toqajew öffentlich die Anerkennung der selbsternannten sogenannten 

Volksrepubliken Donezk und Lugansk, während die restlichen zentralasiatischen 

Mitglieder untätig blieben.74, 75  
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Trotz der politischen Differenzen innerhalb der Organisation führte der russische 

Angriffskrieg zu verstärkten Handelsbeziehungen der Mitgliedstaaten mit Russland. 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Sanktionen der Vereinigten Staaten von 

Amerika und der Europäischen Union, die als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg 

verhängt wurden, spielt die zentralasiatische Region (v  a.) als Verbindung zu China 

und Indien eine fundamentale Rolle für Russland.76 Einige politische Analyst:innen 

führen die gestiegenen Exportvolumen auf die Umgehung westlicher Sanktionen 

gegen Russland zurück. So erhöhte sich das Exportvolumen Armeniens nach Russland 

2024 um 279 % im Vergleich zu 2021.77 Ein ähnliches Bild ergibt sich in der 

Betrachtung der Exporte aus Kirgisistan in Richtung Russland, welche sich im 

Zeitraum von 2021 bis 2024 um 149 % erhöhten.78  

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundene Bindung 

militärischer Kräfte Russlands führte aber nicht nur am Kaukasus zum 

Wiederaufflammen eines Konflikts. Auch zwischen anderen Mitgliedstaaten der 

OVKS kam es zu militärischen Auseinandersetzungen, welche die Dysfunktionalität 

der OVKS unterstreichen. 

Der  k irgis isch-tadschikische Grenzkonf l ikt  

Die OVKS hat Schwierigkeiten, mit Spannungen zwischen Mitgliedstaaten 

umzugehen. Der Grenzkonflikt zwischen Kirgisistan und Tadschikistan bildet dafür ein 

Beispiel.  

Er geht auf die Grenzziehung zur Zeit der Sowjetunion zurück. Hinzu kommen 

politische und sozioökonomische Veränderungen nach der Auflösung der Sowjetunion 

1991. Die Grenzen zwischen den damaligen Sowjetrepubliken hatten nur 

administrativen Charakter.79 Die kirgisischen und tadschikischen Gemeinschaften 

konnten im Rahmen des sowjetischen Systems Landbesitz und natürliche Ressourcen 

gemeinsam nutzen. Heute sind Streitigkeiten über den noch immer ungeklärten 

Grenzverlauf zwischen den beiden nun eigenständigen Staaten das Hauptproblem. Sie 

führen zu zahlreichen Konflikten über Zugang zu und Nutzung von natürlichen 

Ressourcen wie Wasser und Weideflächen. Oft blockierten kirgisische und 
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tadschikische Grenzgemeinschaften während der Bewässerungszeit gegenseitig 

Straßen oder Wasserzuläufe, was das Potenzial für gewaltsame Konflikte auf einem 

stetig hohen Niveau hält. Immer wieder kamen reguläre Armeeeinheiten beider 

Länder in diesen Konflikten zum Einsatz.80  

Dies wurde auch in der derzeit letzten größeren militärischen Auseinandersetzung 

sichtbar, als am 14. September 2022 Gefechte zwischen den beiden Ländern 

ausbrachen, die bis zum Abschluss einer erneuten Waffenruhe am 

19. September 2022 Tausende zur Flucht zwangen und rund 100 Menschen das 

Leben kosteten.81 Da beide Länder Mitglieder der OVKS sind, konnte das Bündnis 

lediglich mit einem Aufruf zur Einstellung der Gefechte und für einen Waffenstillstand 

reagieren82, aber keine sonstigen Maßnahmen setzen.  

Der geringe Einfluss der Organisation wurde auch bei der Beilegung des Konfliktes 

deutlich. Im Rahmen eines bilateralen Abkommens, das am 13. März 2025 

unterzeichnet wurde, konnten die jahrzehntelangen Grenzstreitigkeiten beigelegt 

werden.83 Dabei kam es zum Austausch von 142 Hektar Land und zur erstmaligen 

Grenzöffnung seit 2021.84 Dies geschah jedoch ohne die Einbeziehung der OVKS.85  

Die diplomatische Annäherung der beiden Staaten hatte auch weitreichendere 

positive Auswirkungen in der Region. So unterzeichneten nur wenige Wochen später, 

am 31. März 2025, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan ein trilaterales 

Grenzabkommen. Im Zuge dessen wurde auch eine neu errichtete Stele der 

Freundschaft86 als symbolischer Akt der Zusammenarbeit an der gemeinsamen 

Grenze enthüllt.87 

D a s  ö s t e r r e i c h i s c h e  P a r l a m e n t  u n d  d i e  

M i t g l i e d e r  d e r  O V K S  

Österreich unterhält keine direkten Beziehungen zur OVKS. Die Lage in einzelnen 

Mitgliedstaaten der Organisation, deren Beziehungen zu Österreich, aber auch 

internationale Konflikte dieser Staaten kommen im österreichische Parlament jedoch 

immer wieder zur Sprache. Rezente Beispiele hierfür sind die Entschließung des 
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Nationalrates betreffend Friedensverhandlungen unter Einbeziehung der Ukraine 

basierend auf Völkerrecht vom 7. März 202588 oder der Unselbständige 

Entschließungsantrag betreffend Österreichs Engagement in der Region 

Bergkarabach und Verbesserung der Lebensbedingungen der geflüchteten 

Zivilbevölkerung, insbesondere von Frauen und Kindern vom 17. April 2024, 

welche jeweils durch alle Parlamentsparteien unterstützt wurden.89 

Die Beziehungen des österreichischen Parlaments zu den Mitgliedstaaten der OVKS 

werden über die Bilateralen Parlamentarischen Gruppen gestaltet.90 Ein weiteres 

Beispiel der parlamentarischen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der OVKS ist 

der Empfang des kirgisischen Präsidenten Sadyr  Dschaparow durch 

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz am 24. November 2024.91 

A u s b l i c k  

Die geopolitischen Veränderungen der letzten Jahre stellen die OVKS vor eine 

Vielzahl an Herausforderungen. Durch die Entscheidung Armeniens, seine 

Mitgliedschaft auszusetzen, und die darauffolgende Neuorientierung seiner 

Außenpolitik droht die Organisation ein weiteres Mitglied zu verlieren. Zusätzlich 

belastet Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine das Bündnis. Dieser Krieg brachte 

bereits bestehende Spannungen innerhalb der OVKS neuerlich zum Vorschein. Mit 

Ausnahme von Belarus suchen die Mitgliedstaaten der Organisation nach einer 

Balance zwischen dem realpolitischen Einfluss Russlands und der Unabhängigkeit von 

diesem dominanten Partner. Unter diesen Umständen bleibt die zukünftige 

Bedeutung der Organisation ungewiss. 
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